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Anlass und Ziel  

Weiterentwicklung 
der Wohnnutzung
im Bereich der 
Lajestraße

Lajestraße

89. Fl89. Fläächennutzungsplanchennutzungsplanäänderung + Bebauungsplan Nr. 178nderung + Bebauungsplan Nr. 178
Übersicht zum PlangebietPlangebiet
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Flächengröße:            
ca. 1,8 ha
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© Planungsbüro Diekmann & Mosebach

89. Fl89. Fläächennutzungsplanchennutzungsplanäänderung + Bebauungsplan Nr. 178nderung + Bebauungsplan Nr. 178
Vorentwurf der Flder Fläächennutzungsplanchennutzungsplanäänderungnderung

Verfahren gem. 
§ 3 (1) u. § 4 (1) BauGB

Frühzeitige Beteiligung



489. Fl89. Fläächennutzungsplanchennutzungsplanäänderung + Bebauungsplan Nr. 178nderung + Bebauungsplan Nr. 178
Städtebauliches Entwicklungskonzept



589. Fl89. Fläächennutzungsplanchennutzungsplanäänderung + Bebauungsplan Nr. 178nderung + Bebauungsplan Nr. 178
Vorentwurf des Bebauungsplanes

Verfahren gem. 
§ 3 (1) u. § 4 (1) BauGB

Frühzeitige Beteiligung
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Abwägungsvorschläge
zu den im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen

89. Fl89. Fläächennutzungsplanchennutzungsplanäänderung + Bebauungsplan Nr. 178nderung + Bebauungsplan Nr. 178
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AbwägungsvorschlägeAnregungen

Landkreis Ammerland

Wallheckenschutz nicht ausreichend Folgende Regelungen gewährleisten künftig einen 
ausreichenden Wallheckenschutz:

1)  Da der Wallheckenschutzstreifen in 
öffentliches Eigentum übernommen wird, wird 
er neben der Festlegung als Maßnahmenfläche
zusätzlich als öffentliche Grünfläche festgesetzt

2) Durch Auszäunung wird der Schutzstreifen künftig 
zum geplanten Wohngebiet abgegrenzt

3) Das bestehende Geländeniveau der 
Wallhecke wird künftig beibehalten
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Abwägungsvorschlag zum Wallheckenschutz
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Festsetzung des 
Schutzstreifens als 
Maßnahmenfläche +
öffentliche Grünfläche:

Bodenaufschüttungen 
und -abgrabungen, 
Boden- und Material-
ablagerungen sowie 
Flächenversiegelungen 
jeglicher Art sind hier 
unzulässig
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AbwägungsvorschlägeAnregungen

Landkreis Ammerland

Es ist ein Waldabstand von 25 – 30 m
zwischen der Bebauung und der nordöstlich 
angrenzenden privaten Waldfläche 
einzuhalten

Innerhalb der Waldfläche befinden sich in einem 
Abstand von 20 m zum Baugebiet 13 Einzelbäume.

Zum Waldschutz wurden zwischen der Gemeinde und 
dem Waldbesitzer folgende Regelungen vereinbart:

- Die Bäume werden im Zuge der Wald-
bewirtschaftung beseitigt

- Der Bereich wird ersatzweise durch Pflanzung von   
Sträuchern als Waldsaum entwickelt

Durch diese Maßnahmen wird zwischen der 
geplanten Bebauung und den nächststehenden hohen 
Bäumen ein Mindestabstand von 25 m eingehalten.

Hierzu erfolgte die Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde.
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Lage der privaten 
Waldfläche
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AbwägungsvorschlägeAnregungen

Landkreis Ammerland

Zwischen den geplanten Anpflanzflächen 
und der Bebauung ist ein Abstand von 
mindestens 2 m einzuhalten

Der Anregung wird gefolgt und die Baugrenze in 
einem Abstand von 2 m zu den Anpflanzflächen 
festgesetzt

Für die an die Anpflanzflächen angrenzenden, nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen wird geregelt, dass 
hier Garagen und überdachte Einstellplätze sowie 
Nebenanlagen in Form von Gebäuden nicht zulässig 
sind
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Abwägungsvorschlag zur Anpflanzfläche
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Festsetzung der Baugrenze 
in einem Abstand von 2 m 
zur Anpflanzfläche

Besonders gekennzeichneter 
Bereich, in dem Garagen und 
überdachte Einstellplätze sowie 
Nebenanlagen in Form von 
Gebäuden nicht zulässig sind
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AbwägungsvorschlägeAnregungen

Landkreis Ammerland

Aufgrund der angrenzenden Pferdehaltung 
sowie der ca. 250 m westlich des 
Plangebietes gelegenen 
landwirtschaftlichen Hofstelle ist die 
Geruchsimmissionssituation zu prüfen

Die Festsetzung zur zulässigen Zahl der 
Wohnungen in den Hausgruppen
(Reihenhäusern) ist zu konkretisieren

Gemäß Stellungnahme der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen wird der nach der 
Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) anzusetzende 
Immissionswert von 10 % im gesamten Plangebiet 
eingehalten

Der Anregung wird gefolgt und die Festsetzung in 
Abstimmung mit dem Landkreis wie folgt eindeutiger 
formuliert:

„In dem allgemeinen Wohngebiet (WA2) ist innerhalb 
einer Hausgruppe (mindestens drei aneinander-
gebaute Gebäude) je aneindergebautem Gebäude 
maximal eine Wohneinheit zulässig 
( § 9 (1) Nr. 6 BauGB)“
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AbwägungsvorschlägeAnregungen
Landkreis Ammerland

Zur bestmöglichen Nutzung regenerativer 
Energien sollten Festsetzungen zur 
Firstrichtung getroffen und die örtlichen 
Bauvorschriften zur Dachneigung optimiert 
werden

Oldenburgisch Ostfriesischer 
Wasserverband (OOWV)

Im südöstlichen Randbereich des 
Plangebietes verläuft eine 
Wasserversorgungsleitung des OOWV

Planungsziel der Gemeinde ist es, den Bauherren die 
Wahlfreiheit zwischen den verschiedenartigen 
Möglichkeiten der Nutzung regenerativer Energien zu 
belassen (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG))

Über die örtlichen Bauvorschriften zur Dachneigung 
(30° bis 50°) wird der Ausbildung von Flachdächern 
bereits vorgebeugt

Ein Hinweis zu der Wasserversorgungsleitung und 
den Schutzbestimmungen des OOWV wird in die 
Planunterlagen aufgenommen

Eine Überbauung der Leitung wird über die 
Festlegung der Baugrenzen und den Ausschluss von 
Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden 
auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
vermieden
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Lage der 
Wasserleitung
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89. Fl89. Fläächennutzungsplanchennutzungsplanäänderung + Bebauungsplan Nr. 178nderung + Bebauungsplan Nr. 178
Entwurf der FlFläächennutzungsplanchennutzungsplanäänderungnderung

Verfahren gem. 
§ 3 (2) u. § 4 (2) BauGB

Öffentliche Auslegung
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© Planungsbüro Diekmann & Mosebach

89. Fl89. Fläächennutzungsplanchennutzungsplanäänderung + Bebauungsplan Nr. 178nderung + Bebauungsplan Nr. 178
Entwurf des Bebauungsplanes

Verfahren gem. 
§ 3 (2) u. § 4 (2) BauGB

Öffentliche Auslegung

Die Planstraße wurde an 
den vom 
Entwässerungsplaner 
geplanten Leitungsverlauf 
(Regenwasser- und 
Schmutzwasserkanal) 
angepasst
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Vorentwurf – Entwurf
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Vorentwurf Entwurf
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Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre Aufmerksamkeit!r Ihre Aufmerksamkeit!
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Bebauungsplan Nr. 178 Bebauungsplan Nr. 178 -- Textliche Festsetzungen
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© Planungsbüro Diekmann & Mosebach

Bebauungsplan Nr. 178 Bebauungsplan Nr. 178 -- Textliche Festsetzungen
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© Planungsbüro Diekmann & Mosebach

Bebauungsplan Nr. 178Bebauungsplan Nr. 178
Örtliche Bauvorschriften und nachrichtliche Hinweise


